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Vorwort

„…je ne demande pour cela que la permission
de passer sur le terrain de la psychologie,

qu`on ne saurait éviter quand on traite de l´hystérie.“1
Sigmund Freud

Die Psychotherapie hat als heilkundliches Fach und nach ihrer rechtlichen
Einordnung einen weiten Weg zurückgelegt. Einen festen Platz nimmt sie seit
längerem mit verschiedenen Unterdisziplinen als ärztliche Psychotherapie in
der Medizin ein. Dort ist sie Gegenstand der ärztlichen Weiterbildung und
führt nach Abschluss des Medizinstudiums wahlweise zum „Facharzt für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“, zum „Facharzt für Psychia-
trie und Psychotherapie“ – auch in Verbindung mit dem „Facharzt für
Neurologie“ – oder „Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho-
therapie“. Verbreitet werden auch die berufsbegleitenden Zusatzqualifikatio-
nen „Psychotherapie“ oder „Psychoanalyse“ erworben.
Die psychologische Psychotherapie hat sich berufsständisch in Deutschland

lange Zeit im Schatten der Medizin entwickelt; sie hat dort erst mit dem
Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz –
PsychThG) vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) eine eigenständige Rege-
lung erfahren. Hinzu kamen die aufgrund des Gesetzes erlassene Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten vom 18. De-
zember 1998 (BGBl. I S. 3749) sowie die Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 18. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3761). Mit dem Inkrafttreten der Regelungen am 1. Januar
1999 wurde nicht nur eine über zwanzigjährige Debatte über die Notwendig-
keit eines eigenständigen Heilberufs in der nichtärztlichen Psychotherapie
beendet, sondern diesen neuen Heilberufen zugleich auch ein gleichberech-
tigter Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung der gesetzlich kranken-
versicherten Personen gewährt. Die Angehörigen beider psychotherapeuti-
scher Berufe erhielten damit eine eigenständige Rolle im gesundheitlichen
Versorgungssystem. Zugleich wurde den Patientinnen und Patienten durch
den Wegfall des bisherigen Delegationsverfahrens ein direkter Zugang zur
psychotherapeutischen Versorgung ermöglicht.
Rund zwanzig Jahre nach der Anwendung der gesetzlichen Folie aus dem

Jahr 1998 ist der Gesetzgeber zu der Ansicht gelangt, die Rechtslage werde den

1 Sigmund Freud (1893c), Quelques considérations pur une étude comparative des
paralysies motrice organiques et hystériques, G.W.Bd. 1, S. 52. Deutsche Übersetzung:
„….ich bitte daher um die Erlaubnis, auf den Boden der Psychologie überzutreten, was
man nicht vermeiden kann, wenn man sich mit Hysterie befasst.“ (Deutsche Übersetzung
durch den Autor)
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Ansprüchen an eine moderne psychotherapeutische Versorgung nicht mehr in
vollem Umfang gerecht. Die Novellierung der Ausbildung und ihre strukturel-
le Neuausrichtung seien daher unverzichtbar, um auch künftig eine qualitativ
hochwertige und an den aktuellen und absehbaren Bedürfnissen ausgerichtete
Versorgung sicherzustellen. In kurzer Folge wurden daraufhin das Gesetz zur
Reform der Psychotherapeutenausbildung vom 15. November 2019 (BGBl. I
2019 S. 1604) mit dem darin enthaltenen Artikel 1 „Gesetz über den Beruf der
Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz –
PsychThG)“ erlassen sowie – aufgrund einer Ermächtigung im Gesetz – die
Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
(PsychThApprO) vom 4. März 2020 (BGBl. I 2020 S. 448).
Das neue Psychotherapeutengesetz kommt der Forderung nach einer Neu-

regelung der Psychotherapeutenausbildung in Form eines wissenschaftlichen
Masterstudiums, das Voraussetzung für die Erteilung der Approbation ist,
nach. Es greift vielfältige Anregungen des Berufsstandes auf und regelt eine
umfassend inhaltlich aktualisierte Ausbildung, die sich strukturell von dem
bisherigen Ausbildungsweg zu den Berufen der Psychologischen Psychothera-
peutin und des Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin und des Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten unterscheidet. Es wird ein hohes Ausbildungsniveau über die ge-
samte Ausbildung hinweg sichergestellt. Eine Weiterbildung, die der Siche-
rung der Qualität der psychotherapeutischen Berufsausübung dient, soll sich
an das Studium anschließen.
Mit der gewachsenen Bedeutung der nichtärztlichen Psychotherapie in der

psychotherapeutischen Versorgung einher gingen strukturelle Veränderungen
im hochschulischen Bildungssystem. Diese entstanden im Zuge des sogenann-
ten Bologna-Prozesses, mit dem zur Herstellung international besser vergleich-
barer Studienabschlüsse auch in Deutschland eine gestufte Bachelor- und
Masterstruktur in den Studiengängen eingeführt wurde. Sie sieht ein fünfjäh-
riges Hochschulstudium vor. Dieses ist Voraussetzung für die Erteilung der
Approbation, mit der wiederum der Zugang zum Beruf der Psychotherapeutin
oder des Psychotherapeuten eröffnet wird. Neben psychologischen Inhalten
können weitere Bezugswissenschaften in das Studium integriert werden, wo-
durch eine verfahrensbreite und altersspannenübergreifende psychotherapeuti-
sche Qualifikation ermöglicht wird. Am Ende des Studiums steht mit der
psychotherapeutischen Prüfung eine staatliche Prüfung, die bundeseinheitlich
der Feststellung dient, dass jeder einzelne Berufsangehörige zur selbständigen
und eigenverantwortlichen Patientenbehandlung in der Lage ist.
Weitere Neuerungen betreffen eine Überarbeitung des Ausbildungsziels,

das auch die Weiterentwicklung des Berufs verdeutlicht, die bereits im Studi-
um notwendige Verzahnung von hochschulischer Lehre mit berufspraktischen
Einsätzen, die Sicherung der sozialen Stellung der Studierenden während des
Studiums sowie die infolge der berufsrechtlichen Anpassungen notwendigen
Folgeänderungen im Sozialversicherungsrecht. Mit der Neuregelung werden
die Strukturen der Psychotherapeutenausbildung schließlich den Strukturen
der übrigen Heilberufsausbildungen, insbesondere der akademisch qualifizier-
ten Heilberufe, angepasst.
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Das Studium wird verfahrensbreit und altersgruppenübergreifend angelegt.
Die Prüfungsform berücksichtigt dabei hochschulische und staatliche Interes-
sen, indem sie gezielt die Handlungskompetenzen in den Mittelpunkt der
Prüfung stellt, auf die es bei der Ausübung des Berufs ankommt. Die staatli-
chen Landesprüfungsämter stellen bei der Zusammensetzung der Prüfungs-
kommission sicher, dass die gesamte Breite der wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren fachlich repräsentiert wird. Dazu gehören
in gleichmäßiger Weise Vertreterinnen und Vertreter der in den Psychothera-
pie-Richtlinien aufgeführten psychoanalytisch begründeten Verfahren der
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie und der analytischen Psycho-
therapie sowie der Verhaltenstherapie.
In Zukunft führt das in diesem Gesetz geregelte Studium nur noch zur

Erteilung einer Approbation, die nicht mehr zugleich auch den Erwerb des
Fachkundenachweises umfasst, der für die Eintragung ins Arztregister erfor-
derlich ist. Die hierfür notwendige Fachkunde wird vielmehr in der Weiter-
bildung erworben, deren Inhalte und Dauer durch die Landespsychotherapeu-
tenkammern zu regeln sind. Auf der Grundlage der Approbation kann die
verfahrensorientierte und altersgruppenspezifische Weiterbildung begonnen
werden.
Dieses neue System wird auch zu einer Verbesserung der finanziellen

Situation der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Weiterbil-
dung führen, insoweit approbierte Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, die erfolgreich ihre Hochschulausbildung durchlaufen und die psy-
chotherapeutische Prüfung abgelegt haben, zukünftig nicht mehr die „prakti-
sche Tätigkeit“ gemäß § 2 der PsychTh-APrV oder der KJPsychTh-APrV im
Rahmen eines Praktikantenverhältnisses durchlaufen. Vielmehr werden sie
zukünftig im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses mit einer entsprechen-
den Vergütung tätig werden, wenn sie ihre stationäre Weiterbildung absol-
vieren.
Das Psychotherapeutengesetz und die Approbationsordnung für Psycho-

therapeutinnen und Psychotherapeuten treten im Wesentlichen am 1. Sep-
tember 2020 in Kraft. Langfristig wirkende Überleitungsregelungen sorgen
allerdings dafür, dass über viele Jahre berufsrechtliche Parallelregelungen für
unterschiedliche Ausbildungsgenerationen gelten werden. In den nächsten
Monaten und Jahren werden noch auf hochschulischer Ebene Modulhand-
bücher und Prüfungsordnungen entstehen. Außerdem werden Musterweiter-
bildungsordnungen erarbeitet werden. Diese werden zukünftig der recht-
lichen Bewertung bedürfen, sollten aber das rasche Erscheinen des Kommen-
tars zu den gesetzlichen Kernregelungen des neuen Psychotherapeutenrechts
nicht hinauszögern.
Besonderen Dank schulde ich einigen Angehörigen der psychotherapeuti-

schen Berufsgruppen, ohne deren Hinweise ich mich in dem Wald von
Institutionen und Regeln leicht verlaufen und insbesondere die Relevanz von
Problemen nicht erkannt hätte. Hervorheben möchte ich darunter die Dipl.
Psych. Christa Leiendecker. Als niedergelassene Psychologische Psychothera-
peutin Psychoanalytikerin mit eigener Praxis hat sie über viele Jahrzehnte die
Entwicklung des psychotherapeutischen Berufsrechts miterlebt und gestaltet.
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Dies hat zu einer unersetzlichen Expertise beim Verständnis der nunmehr
entstandenen Rechtslage geführt.
Zur juristischen Gruppe sachkundiger Gesprächspartner gehört der mit

berufs- und hochschulrechtlichem Wissen und Erfahrung äußerst beschlagene
Kanzler a. D. und Ehrensenator der Universität zu Köln Dr. Johannes Neyses,
der mich immer wieder von seinem Wissen und seiner Sachkunde hat kosten
lassen.
Dank gebührt auch der Lektorin des C.H. Beck Verlages, Dr. Katja Ha-

berzettl. Die Erzeugung des Kommentartextes ging zwar in den letzten
Monaten schnell vonstatten, ebenso wie die redaktionelle Fertigstellung durch
ihr zügiges Zupacken. Aber sie musste – ebenso wie der Autor – zuvor
mehrere Jahre geduldig auf den immer wieder neu antretenden Gesetzgeber
warten.
Herzlich bedanke ich mich bei meiner Ehefrau, Dr.med. Anneli Mennin-

ger. Sie hat mir immer wieder Türen des Verständnisses zu der psychothera-
peutischen Berufspraxis geöffnet, um die sich der gesetzliche Aufwand letzt-
lich dreht.

Berlin, d. 16. Juni 2020 Kurt Graulich
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